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.. Willkommen bei Selfnet e.V., einem gemeinnützigen, studentischen Verein für Netzwerk-
technik. Diese kurzgefassten Informationen sollen Dir helfen, Dich bei uns zurechtzufinden.

..

• Der Mitgliedsbeitrag beträgt 7€ im Monat. Das Geld wird automatisch quartalsweise
(alle drei Monate) von Deinem Bankkonto abgebucht.

• DeineMitgliedschaft endet erst dann, wenn Du sie kündigst (Ausnahme „Schnuppermit-
gliedschaft“). Die Kündigung muss spätestens 2 Wochen vor Monatsende eingegangen
sein. Details siehe www.selfnet.de/faq.

• Die Vereinsleistungen (wie der Netzwerkanschluss) sind kostenlos.

.Die Mitgliedschaft

..

Webseite
• Häufig gestellte Fragen: www.selfnet.de/faq
• Formulare: www.selfnet.de/formulare
• Quota: www.selfnet.de/quota

Sprechstunden
• Vaihingen, Allmandring 8a: montags und donnerstags, 18 bis 19 Uhr
• Heilmannstraße (AXA): montags, 20 bis 21 Uhr
• Max-Kade-Heim: mittwochs, 19:30 bis 20 Uhr
• Theodor-Heuss-Heim: mittwochs, 19:30 bis 20 Uhr
Bitte bringe immer Deinen Personalausweis mit!

E-Mail
• Fragen zur Mitgliedschaft oder bei technischen Problemen: support@selfnet.de
• Fragen zu Mitgliedsbeiträgen (Geld): kassenwart@selfnet.de

.Hilfe und Infos

..

• Dein Zimmer hat einen 100Mbit/s-Ethernet-Anschluss. Du brauchst eine normale Netz-
werkkarte und ein Netzwerkkabel (Twisted-Pair).

• Wegen der Firewall ist Dein Rechner vom Internet aus nicht erreichbar und es funktio-
nieren nicht alle Programme, die Internetzugang benötigen. Bei Problemen wende Dich
an uns (siehe oben).

• Quota: Die Summe von Down- und Uploadvolumen ist auf 200GB pro Monat beschränkt.
• Zwischen den Wohnheimen (egal ob Selfnet oder WH-Netz) und zur Uni gibt es keine

Beschränkung.
• Die Firewall und Quotavolumenbeschränkung sind nötig, da die Internetanbindung durch

das Landesforschungsnetz nur für Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt wird.
• Wenn du einen anderen Rechner anschließen möchtest, mußt Du persönlich bei uns

vorbeikommen, da wir Deine MAC-Adresse aus Sicherheitsgründen speichern.

.Netzwerk

..
• Führe regelmäßig Updates des Betriebssystems durch!
• Sorge für regelmäßige Updates deines Virenscanners!
• Nutze wenn möglich eine persönliche Firewall!

.Sicherheit
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VNR:

Benutzungsordnung für das Wohnheimnetzwerk innerhalb der
Studentenwohnheime des Studentenwerk Stuttgart vom 01.10.2007

Präambel

Mit der Vernetzung der Wohnheime des Studentenwerkes Stuttgart (nachfolgend SWS
genannt) untereinander und deren Anbindung an das Internet wurde die M�oglichkeit
gescha�en, wissenschaftliche Arbeiten an den Rechnern der Hochschuleinrichtungen
in der Region Stuttgart und dar�uber hinaus durchzuf�uhren. Dieses Netzwerk wird im
folgenden als Wohnheimnetzwerk bezeichnet.
Die Betreuung des Netzwerkes wird von den Vereinen Selfnet e.V. und WH-Netz e.V.
(im Folgenden Netzbetreuer genannt) durchgef�uhrt. Diese Arbeit erfolgt auf ehrenamt-
licher Basis. Daher sollte das Wohnheimnetzwerk als besonderes Privileg angesehen
werden. Durch die Anbindung an das Wohnheimnetzwerk und das Internet entsteht
f�ur den Benutzer ein hohes Ma� an Verantwortung gegen�uber den Netzbetreuern, dem
SWS, den Hochschulen und anderen Personen und Institutionen, die mit ihm die Da-
tennetze nutzen.

§1 Geltungsbereich, nutzungsberechtigte Personen, Antrag

Diese Benutzungsordnung gilt f�ur das von den oben genannten Netzbetreuern im Auf-
trag des Studentenwerkes Stuttgart verwaltete Wohnheimnetzwerk. Die Teilnahme am
Wohnheimnetzwerk muss von jedem Benutzer auf einem standardisiertem Antragsfor-
mular beantragt werden. Wird dem Antrag stattgegeben, erh�alt der/die Antragsteller/-
in einen Zugang zum Wohnheimnetzwerk. Die Nutzung kann nur im Rahmen der in-
stallierten Kapazit�at erfolgen. Der Netzbetreuer ist berechtigt, dementsprechende Li-
mitierungen vorzusehen, insbesondere bez�uglich des von dem Benutzer beanspruch-
ten Upload-/Download-Kontingents zum Internet. Grunds�atzlich wird kein Bewohner
von dieser Zugangsm�oglichkeit ausgeschlossen, es sei denn, es liegen schwerwiegende
Verst�o�e gegen diese Benutzungsordnung oder s�aumige Zahlungen des Nutzungsentgel-
tes bzw. Mitgliedsbeitrages vor. Jeder/Jede Bewohner/-in erh�alt einen Anschlusspunkt
zum Wohnheimnetzwerk in seinem/ihrem Zimmer. Ver�anderungen an diesen Anschluss-
dosen und jeder sonstige Eingri� ist dem Benutzer ausdr�ucklich untersagt. Die Kosten
f�ur das Anschlie�en des Rechners hat jeder Benutzer selbst zu tragen. Die Nutzungs-
berechtigung ist personengebunden und nicht �ubertragbar. Sie endet sp�atestens mit
Ablauf des Mietvertrages des Benutzers mit dem SWS �uber den Wohnheimsplatz.

§2 Netzbetreiber, Gewährleistung, Haftung

Der Netzbetreiber des Wohnheimnetzwerkes ist das SWS. Das SWS hat den Netzbe-
trieb vertraglich direkt oder indirekt an die oben genannten Netzbetreuer �ubertragen.
Kein Benutzer hat Anspruch auf eine funktionierende Verbindung zum Wohnheimnetz-
werk.
Die Netzbetreuer bem�uhen sich jedoch, einen stabilen und dauerhaften Betrieb auf-
recht zu erhalten und ggf. Fehler soweit wie m�oglich zu beheben. Sollte es dennoch zu
Ausf�allen der Verbindung zum Wohnheimnetzwerk kommen, so besteht kein Grund zur
R�uckerstattung von Nutzungsentgelt bzw. Mitgliedsbeitr�agen. Die Netzbetreuer sind
bei Fehlern nicht regressp
ichtig.
Alle Service-Leistungen sind freiwilliger Natur und beruhen auf freiwilliger Arbeit. Sie
k�onnen nicht eingefordert werden. Die Netzbetreuer werden das Wohnheimnetzwerk je-
doch nach bestem Wissen und Gewissen verwalten. Durch die Beseitigung von St�orun-
gen, die auf Fehlern an privaten Rechnern beruhen, k�onnen Kosten f�ur den Benutzer
entstehen.
Zur Vermeidung von Fehlern und Ausf�allen d�urfen nur Ger�ate und Materialien ein-
gesetzt werden, die die technischen und betrieblichen Funktionsbedingungen erf�ullen.
Sie m�ussen mit TVGS-Siegel versehen sein und den EMV-Bestimmungen entsprechen.
Der Benutzer ist verp
ichtet, bei Anschluss eines schadhaften Ger�ates, das nachweis-
lich St�orungen im Wohnheimnetzwerk verursacht, dieses vom Netz zu trennen. F�ur die
ordnungsgem�a�e Aufstellung und den ordnungsgem�a�en Betrieb der angeschlossenen
Benutzer-Ger�ate sorgt der jeweilige Benutzer. F�ur den Verlust bzw. die Modi�kation von
Benutzerdaten oder unberechtigte Einsichtnahme Dritter auf diesen Benutzer-Ger�aten
�ubernehmen die Netzbetreuer sowie das SWS keinerlei Haftung.

§3 Zugriff auf fremde Daten

Der Benutzer darf seinen Zugang zum Wohnheimnetzwerk Dritten nicht verf�ugbar ma-

chen. Verst�o�e gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet. Der Benutzer ist
f�ur alle von seinem Anschluss ausgehenden Aktionen alleinig verantwortlich und haftet
bei einer Verletzung von Rechten Dritter gegen�uber diesen selbst und unmittelbar. Er
ist verp
ichtet, seinen Rechner gegen unerlaubte Zugri�e von Au�en zu sch�utzen, z.B.
durch Vergabe von Passw�ortern, aufmerksame Kon�guration der Software etc.
Die Bereitstellung �o�entlicher Zugangsm�oglichkeiten ist nicht zul�assig.
Jeder unberechtigte Zugri� auf fremde Datenbest�ande sowie fremde Ger�ate, jede Art
des Mith�orens von Daten�ubertragungen und jede Form des Aussp�ahens und Versuche
des Aussp�ahens sind untersagt und kann zum Ausschluss des Benutzers aus dem Wohn-
heimnetzwerk f�uhren und/oder weitere Folgen nach sich ziehen. Verst�o�e gegen diese

Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§4 IP-Adressen / Manipulation

Der Benutzer verp
ichtet sich, ausschlie�lich die ihm von den Netzbetreuern zugewie-
senen Rechner-IP und Gateway-IP sowie weitere f�ur den Zugang relevante Daten zu
verwenden. Aus der Wahl von DNS-Namen f�ur Ger�ate des Benutzers k�onnen keinerlei
Anspr�uche geltend gemacht werden.

Die unberechtigte �Anderung der zugewiesenen Netzadresse (IP-Adresse oder Hostna-
me), die missbr�auchliche Verwendung einer falschen Identit�at oder die vors�atzliche Ma-
nipulation von Informationen sind strengstens untersagt.

Verst�o�e gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§5 Behinderung anderer Benutzer / Verbreitung verbotener Daten

Der Datenverkehr eines Benutzers darf die T�atigkeiten anderer Benutzer nicht unange-
messen beeintr�achtigen.

Die Belastung des Netzes durch gezielte oder ungezielte und �uberm�a�ige Verbreitung
von Daten ist nicht erlaubt. Die St�orung oder Beeintr�achtigung des Netzbetriebs durch
unsachgem�a�en Einsatz von Hard- und Software ist zu vermeiden.
Die Verbreitung von Daten rassistischen, sexistischen, kriminellen oder anderweitig dis-
kriminierenden Inhalts ist untersagt.
Der Benutzer verp
ichtet sich, den Anschluss nicht missbr�auchlich zu nutzen, nicht
gegen geltendes Recht, gesetzliche oder beh�ordliche Verbote sowie gegen die guten
Sitten und die �o�entliche Ordnung zu versto�en.

Verst�o�e gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§6 Weitere Pflichten des Benutzers

St�orungen, erkannter Missbrauch oder unerlaubte Zugri�e von au�en sind unverz�uglich
den Netzbetreuern zu melden. Der Teilnehmer verp
ichtet sich, E-Mails der Netzbe-
treuer zu lesen und sich zeitnah den darin gegebenenfalls enthaltenen Informationen
entsprechend zu verhalten.

§7 Folgen bei Missbrauch

Missbrauch und St�orungen des Netzbetriebs ziehen unweigerlich die Sperrung des Zu-
gangs zum Wohnheimnetzwerk nach sich.
In minderschweren F�allen erh�alt der betre�ende Benutzer zun�achst eine Abmahnung
der Netzbetreuer oder des SWS.
F�ur den aus Missbrauch und St�orungen erwachsenen Schaden oder f�ur Aufwendungen
wird der jeweilige Verursacher zur Verantwortung gezogen und strafrechtlich bzw. zi-
vilrechtlich haftbar gemacht. In schwerwiegenden F�allen kann der Benutzer aus dem
Verein WH-Netz e.V. bzw. Selfnet e.V. ausgeschlossen werden.

§8 Kommerzielle Nutzung

Eine gesch�aftsm�a�ige Nutzung des Netzanschlusses ist ausgeschlossen. Kommerzielle
Nutzung f�uhrt sofort zum Verlust der Zugangsberechtigung zum Wohnheimnetzwerk.

Verst�o�e gegen diese Bestimmungen werden nach §7 geahndet.

§9 Datenschutz

Die Netzbetreuer wachen �uber den stabilen Betrieb des Netzes und veranlassen bei
Auftreten von St�orungen deren Beseitigung. Die Netzbetreuer sind technisch in der
Lage, auf den eingesetzten Ger�aten pers�onliche Daten der Benutzer zu lesen und den
Datenverkehr zu kontrollieren. Die Netzbetreuer unterliegen der Schweigep
icht und
haben das Briefgeheimnis und den Datenschutz zu beachten.

Die Netzbetreuer sind aus administrativen Gr�unden (Analyse des Netzwerks oder Ab-
rechnungszwecke) berechtigt, Daten �uber die Benutzung und Auslastung der Ger�ate zu
erheben.
Die Verbindungen der einzelnen Benutzer (Zeitcode, Quell- und Zieladresse, Protokoll
und Port) werden aufgezeichnet und innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Dauer
wieder gel�oscht. Inhalte werden dabei nicht aufgezeichnet.
Die Netzbetreuer sind berechtigt, f�ur statistische Zwecke Netzwerkdaten zu erheben, zu
verarbeiten sowie in anonymisierter Form an Dritte weiterzugeben. Die Netzbetreuer
sind berechtigt, zum Erhalt der Netzwerksicherheit die vom Benutzer angeschlosse-
nen Ger�ate auf Schwachstellen hin zu �uberpr�ufen und die daraus gewonnenen Daten
auszuwerten.

§10 Salvatorische Klausel

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Benutzungsordnung l�asst
die Wirksamkeit der Benutzungsordnung im Ganzen unber�uhrt. Etwaige unwirksame
Bestimmungen sind durch sinnentsprechende Vereinbarungen zu ersetzen.

§11 Beginn

Die Netzbetreuer behalten sich das Recht vor die Benutzungsordnung jederzeit zu
�andern. Die Netzbetreuer informieren den Benutzer schriftlich oder per E-Mail �uber

eine �Anderung der Benutzungsordnung. Soweit kein sp�aterer Zeitpunkt genannt wird,
tritt die ge�anderte Benutzungsordnung einen Monat, nachdem der Benutzer �uber die
ge�anderte Benutzungsordnung informiert wurde, in Kraft. Mit Inkrafttreten der neuen
Fassung der Benutzungsordnung verlieren alle bisherigen Fassungen ihre G�ultigkeit.
Die ge�anderte Benutzungsordnung gilt als vom Benutzer genehmigt, wenn er nicht in-

nerhalb eines Monats, nachdem er �uber die �Anderung informiert wurde, schriftlich oder
per E-Mail Widerspruch einlegt.

§12

Durch seine Unterschrift unter der Benutzungsordnung erkennt der Benutzer die Ver-
bindlichkeit und die G�ultigkeit dieser Benutzungsordnung an.
Diese Benutzungsordnung wurde maschinell erstellt und bedarf von Seiten der Netzbe-
treuer oder des SWS keiner weiteren Unterschrift.

Name, Vorname

Adresse

Geburtsdatum . .

(Unterschrift)
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